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1. Das € 48.418.400,00 betragende Grundkapital der MEDION AG ist in die entsprechende 

Anzahl auf den Inhaber lautende Stückaktien (48.418.400) eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine 

Stimme. Es bestehen keine Vorzugsrechte oder andere besondere Rechte. 

2. Beschränkungen hinsichtlich der Stimmrechte oder der Übertragbarkeit der Aktien bestehen 

nach der Satzung der Gesellschaft nicht und sind darüber hinaus auch nicht bekannt. 

3. Am Kapital der MEDION AG ist der international tätige und börsennotierte Lenovo-Konzern, 

Hong Kong, seit 2011 mehrheitlich beteiligt. Die Lenovo Germany Holding GmbH, Am 

Zehnthof 77 in 45307 Essen, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Lenovo, Hong 

Kong, hält als Mehrheitsaktionärin der MEDION AG zum 31. März 2024 eine Gesamtzahl von 

43.816.390 Aktien (90,50 %). Dazu kommen 3.736.970 Stück (7,72 %) der von der MEDION 

AG gehaltenen eigenen Aktien, die Lenovo zuzurechnen sind. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 

ist der MEDION AG folgende Stimmrechtsmitteilung zugegangen: Am 06. Juni 2023 eine 

Meldung von HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH über eine Stimmrechtsmitteilung 

von 2,69 %. Durch die MEDION AG veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen sind auf der 

Website unter MEDION AG – Stimmrechtsmitteilungen gemäß WpHG abrufbar.  

4. Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen, sind Aktionären nicht eingeräumt. 

5. Es gibt keine vom Gesetz abweichenden Regelungen zur Stimmrechtskontrolle, wenn 

Arbeitnehmer am Kapital der Gesellschaft beteiligt sind.  

6. Die Satzung der MEDION AG legt in § 6 Ziff. 1 und 2 fest, dass der Vorstand der Gesellschaft 

aus mindestens zwei Personen zu bestehen hat und die Bestellung der ordentlichen 

Vorstandsmitglieder sowie eventueller stellvertretender Vorstandsmitglieder, der Abschluss 

der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung und die Ernennung eines 

Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat erfolgen. Darüber hinaus enthält die Satzung 

keine Regelungen zur Bestellung und zum Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des 

Vorstandes sowie zum Abschluss und zur Beendigung von Anstellungsverträgen, so dass die 

Vorschriften der §§ 84, 85 AktG maßgeblich sind. Einschlägig für Satzungsänderungen der 

MEDION AG sind die Bestimmungen des § 10 Ziff. 3 und des § 16 Ziff. 3 und 4 der Satzung 

in Verbindung mit den §§ 179 ff. AktG.  
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7. Es gibt keine Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen. 

8. Bei der MEDION AG gibt es keine Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebotes stehen.  

9. Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebotes sind mit den 

Mitgliedern des Vorstands oder den Arbeitnehmern ebenfalls nicht getroffen worden. 

 

Essen, 07. Juni 2024  

Gerd Brachmann Christian Eigen 

Vorsitzender des Vorstands Stellv. Vorsitzender des Vorstands 
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